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Satzung 
European Ropes Course Association e.V. 

 
 
 

Teil 1: Name und Zweck 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 
 
(1) Der Verein führt den Namen "European Ropes Course Association e.V.ì Die 
Kurzbezeichnung ìERCAî kann ersatzweise verwendet werden.  
(2) Er hat den Sitz in Fulda und wird unter diesem Namen im Vereinsregister eingetragen.  
(3)  Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 
 

§ 2 Zweck des Vereins und Mittelverwendung 
 
(1) Der Zweck des Vereins ist nicht primär wirtschaftlicher Natur.  
 
(2) Er dient der Erarbeitung, kontinuierlichen Optimierung und Umsetzung von Standards 
hinsichtlich: 

a)  Konstruktion, Erbauung und Überprüfung von permanenten, mobilen und temporären 
Ropes Courses. 
b)   Ausbildung und Qualifizierung von Personen, die in permanenten, mobilen und 
temporären Ropes Courses arbeiten. 
c)   Betreuung und Betreibung von permanenten, mobilen und temporären Ropes Courses 

 
Das Hauptziel der Standards ist insbesondere Sicherheit. Zudem werden soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit in permanenten, mobilen und temporären 
Ropes Courses berücksichtigt. 

  
(3)  Der Verein dient ferner der Schaffung einer Plattform des Austausches, der Forschung und 
der Weiterentwicklung in den unter (2) genannten Bereichen. 
  
(4) Er dient zur Vertretung der Interessen und Belange der Planer, Erbauer, Betreiber, 
Inspektoren, Ausrüster und Mitarbeiter von permanenten, mobilen und temporären Ropes Courses 
nach innen und nach außen. 
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(5) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 
(6) Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  
 
(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
(8) Der Verein strebt einen europäischen Austausch und eine europäische Harmonisierung der 
unter (2) genannten Standards an. 
 
 

Teil 2: Mitglieder 

§ 3 Mitgliedschaft: Aufnahme, Beiträge 
 
(1) Aktive Vereinsmitglieder können werden:  

a. natürliche Personen, die rechtsfähig und volljährig sind 
b. juristische Personen und sonstige rechtlich eigenständige Organisationen bzw. 

Unternehmungen, die im Sinne des Vereinszwecks tätig sind 
 
(2) Es bestehen folgende besondere Formen der Mitgliedschaft: 

a. Fördermitgliedschaft: Fördermitglieder zahlen einen verringerten Beitrag. Sie 
können an der ordentlichen Mitgliederversammlung teilnehmen, genießen jedoch 
kein Stimmrecht und können keine Vereinsämter übernehmen.  

b. Ehrenmitglieder: Sie sind von der Beitragspflicht befreit. 
 
(3)  Über den in Textform eingereichten Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  
 
(4) Ein abgelehnter Antragsteller kann sich ein Mal pro Kalenderjahr um die Mitgliedschaft 
bewerben. Über diese Bewerbung wird nach Beratung und auf Empfehlung des Schiedsgremiums 
in der nächsten Mitgliederversammlung abgestimmt. 
 
(5)  Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe der Beiträge und die Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung festgelegt und sind in der Beitragsordnung dokumentiert. 
 
(6) Die Umwandlung der Mitgliedschaft nach § 3 (1) a kann in eine Mitgliedschaft nach § 3 (1) 
b umgewandelt werden.  
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